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TOP 30:

Zwölfte Verordnung zum Produktsicherheitsgesetz (Aufzugs-
verordnung - 12. ProdSV)

Drucksache: 53/16

Die Richtlinie 2014/33/EU löste die Richtlinie 95/16/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 29. Juni 1995 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über Aufzüge ab, die derzeit durch die Zwölfte Verordnung zum 
Produktsicherheitsgesetz (Aufzugsverordnung - 12. ProdSV) umgesetzt ist.

Mit der vorliegenden Verordnung erfolgt die Umsetzung der neuen Aufzugs-
richtlinie 2014/33/EU in nationales Recht. Dabei handelt es sich im Wesentlichen 
um horizontale Begriffsbestimmungen, Verpflichtungen der Wirtschaftsakteure, 
Anforderungen an die Rückverfolgbarkeit von Produkten, Bestimmungen zu 
harmonisierten Normen, zur Konformitätsbewertung, zur CE-Kennzeichnung, zum 
Ausschussverfahren, zu den notifizierten Stellen sowie zum Notifizierungs-
verfahren.

Da es sich um eine Binnenmarktrichtlinie handelt, ist Deutschland verpflichtet, 
diese eins zu eins in nationales Recht umzusetzen, das heißt europarechtlich sind 
Abweichungen nicht zulässig.

Durch die Anpassung an den gemeinsamen Rechtsrahmen für die Vermarktung von 
Produkten hat die Richtlinie 2014/33/EU einen deutlich erweiterten Regelungs-
umfang erhalten, sodass zu ihrer Umsetzung erhebliche Änderungen und eine 
umfangreiche rechtssystematische Überarbeitung der 12. ProdSV erforderlich sind. 
Aus diesem Grund wird die 12. ProdSV (Aufzugsverordnung) neu gefasst und die 
Form einer Ablöseverordnung gewählt. Ermächtigungsgrundlage ist § 8 Absatz 1 
des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG) vom 8. November 2011 (BGBl. I 
S. 2179).

Der Ausschuss für Arbeit, Integration und Sozialpolitik empfiehlt dem 
Bundesrat, der Verordnung gemäß Artikel 80 Absatz 2 des Grundgesetzes 
zuzustimmen.
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